
 

Seite: 1/8

Druckdatum: 24.07.2014
überarbeitet am: 24.07.2014

Versionsnummer 3

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

39.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsname: Dichlormethan technisch

· Artikelnummer: A3177
· CAS-Nummer:
75-09-2

· EG-Nummer:
200-838-9

· Indexnummer:
602-004-00-3

· Registrierungsnummer01-2119480404-41-XXXX
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Laborchemikalie
Chemikalie für verschiedene Anwendungen

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
· Hersteller/Lieferant:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
msds@applichem.com

· Auskunftgebender Bereich:Abteilung Qualitätskontrolle / Dep. Quality Control
· 1.4 Notrufnummer:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)

* ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

· 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS08 Gesundheitsgefahr

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xn; Gesundheitsschädlich

R40:   Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Carc. Cat. 3
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:Entfällt.

· 2.2 Kennzeichnungselemente
· Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
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· Gefahrenpiktogramme

GHS08

· SignalwortAchtung

· Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dichlormethan

· Gefahrenhinweise
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

· Sicherheitshinweise
P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

· 2.3 Sonstige Gefahren
· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
· CAS-Nr. Bezeichnung
75-09-2 Dichlormethan

· Identifikationsnummer(n)
· EG-Nummer:200-838-9
· Indexnummer:602-004-00-3

* ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· Nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser abwaschen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Sofort ärztlichen Rat einholen.

· Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Nachgabe von:
Aktivkohle (20-40g in 10%iger Aufschwemmung).

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· 5.1 Löschmittel
· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem
Schaum bekämpfen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Chlorwasserstoff (HCl)
Phosgen
Kohlenstoffoxide (CO, CO2)
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefährlicher Dämpfe möglich.

· 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
· Besondere Schutzausrüstung:Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
· Weitere Angaben
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende
Verfahren
Substanzkontakt vermeiden.
Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.

· 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Nachreinigen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

· 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:Keine besonderen Anforderungen.
· Zusammenlagerungshinweise:Nicht erforderlich.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter darf nur unter lokaler Absaugung geöffnet werden.
Unter Verschluß oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragten zugänglich aufbewahren.
Behälter geschlossen halten.

· Empfohlene Lagertemperatur:+15 - +25 °C
· Lagerklasse:6.1 D
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· 7.3 Spezifische EndanwendungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· 8.1 Zu überwachende Parameter
· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
75-09-2 Dichlormethan
AGW Langzeitwert: 260 mg/m³, 75 ml/m³

4(II);AGS

· DNEL-Werte
75-09-2 Dichlormethan
Dermal Acute - local effects, general population 2395 mg/kg (-)

Long-term - local effects, worker 4750 mg/kg (-)

Inhalativ Acute - local effects, general population 353 mg/m3 (-)

Acute - local effects, worker 706 mg/m3 (-)

Long-term - local effects, general population 88,3 mg/m3 (-)

Long-term - local effects, worker 353 mg/m3 (-)

· PNEC-Werte
75-09-2 Dichlormethan
Aquatic compartment - freshwater 0,54 mg/L (-)

Aquatic compartment - marine water 0,194 mg/L (-)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 0,972 mg/kg (-)

Aquatic compartment - sediment in marine water 0,349 mg/kg (-)

Aquatic compartment - water, intermittent releases 0,27 mg/L (-)

Sewage treatment plant 26 mg/L (-)

Terrestrial compartment - soil 0,972 mg/kg (-)

· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
75-09-2 Dichlormethan
BGW 5%

Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Co-Hb

1 mg/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Dichlormethan

· Zusätzliche Hinweise:Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln.

· Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Filter AX

(Fortsetzung auf Seite 5)
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· Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

· Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Empfohlene Materialstärke: ≥  0,70 mm
Fluorkautschuk (Viton)
Wert für die Permeation: Level ≥  120 min

· Augenschutz:Schutzbrille
· Körperschutz:
Schutzanzug verwenden.
Geeignete Körperschutzmittel sind in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration  und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
· Allgemeine Angaben
· Aussehen:

Form: Flüssig
Farbe: Farblos

· Geruch: Süßlich
· Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

· pH-Wert: Nicht bestimmt.

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -95 °C
Siedepunkt/Siedebereich: 40 °C

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

· Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.

· Zündtemperatur: 605 °C

· Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

· Selbstentzündlichkeit: Nicht bestimmt.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Explosionsgrenzen:
Untere: 13 Vol %
Obere: 22 Vol %

· Dampfdruck bei 20 °C: 475 hPa

· Dichte bei 20 °C: 1,326 g/cm³
· Relative Dichte Nicht bestimmt.
· Dampfdichte Nicht bestimmt.
· Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20 °C: 20 g/l

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):Nicht bestimmt.

· Viskosität:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

· Lösemittelgehalt:
Organische Lösemittel: 100,0 %
VOC (EU) 100,00 %

· 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität
· 10.2 Chemische Stabilität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Licht
Erwärmung

· 10.3 Möglichkeit gefährlicher ReaktionenExplosionsgefahr.
· 10.4 Zu vermeidende BedingungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 10.5 Unverträgliche Materialien:verschiedene Kunststoffe
· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:Bei Brand: siehe Kapitel 5.
· Weitere Angaben:
Inkompatibel mit:
Metallen
Gummi

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

· 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
· Komponente                         Art              Wert        Spezies
75-09-2 Dichlormethan
Oral LD50 1600 mg/kg (Ratte)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut:Keine Daten verfügbar
· am Auge:Keine Daten verfügbar
· Nach Einatmen:Keine Daten verfügbar
· Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
Carc. 2

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.2 Persistenz und AbbaubarkeitKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.3 BioakkumulationspotenzialKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· 12.4 Mobilität im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
· Weitere ökologische Hinweise:
· Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 2 (Listeneinstufung): wassergefährdend

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.
· vPvB: Nicht anwendbar.
· 12.6 Andere schädliche WirkungenKeine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:
Chemikalien müssen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

· 14.1 UN-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN1593

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR DICHLORMETHAN
· IMDG, IATA DICHLOROMETHANE

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR

· Klasse 6.1 (T1) Giftige Stoffe
· Gefahrzettel 6.1

· IMDG, IATA

· Class 6.1 Giftige Stoffe
· Label 6.1

· 14.4 Verpackungsgruppe
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Umweltgefahren:
· Marine pollutant: Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender Achtung: Giftige Stoffe

· Kemler-Zahl: 60
· EMS-Nummer: F-A,S-A
· Segregation groups Liquid halogenated hydrocarbons

(Fortsetzung auf Seite 8)
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· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code Nicht anwendbar.

· Transport/weitere Angaben:

· ADR
· Begrenzte Menge (LQ) 5L
· Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml

· Beförderungskategorie 2 
· Tunnelbeschränkungscode E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation": UN1593, DICHLORMETHAN, 6.1, III

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den
Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

· Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %

I 100,0

· Wassergefährdungsklasse:WGK 2 (Listeneinstufung): wassergefährdend.
· 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Datenblatt ausstellender Bereich:Abteilung Qualitätskontrolle / Dept. Quality Control
· Ansprechpartner:Hr. / Mr. Th. Stöckle
· Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2

· * Daten gegenüber der Vorversion geändert  
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